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Archiv Nr. 1.8.1 

KONSTITUIERUNG SCHULPFLEGE FÜR DIE LEGISLATUR 2022/2026  

INKL. AUFGABENZUWEISUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2022/23 

B-GESCHÄFT 
 

1 Ausgangslage 

Nach den Neuwahlen vom 27. März 2022 und der Strategiesitzung der Schulpflege vom 22. Juni 

2022 konstituiert sich die Schulpflege für die Amtsperiode 2022 bis 2026 folgendermassen: 

 

Funktionen in der Schulpflege  
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Ressort „Bildung“ (inkl. Finanzen Bildung) im 

GR 

X  
Wird im GR durch einen GR vertreten 

Finanzen innerhalb Schulpflege X   

Schulpräsidium Schulpflege X   

Vizepräsidium  X Vertritt Schulpräsidium in allen seinen Funktionen 

und Delegationen bei Verhinderung  

 

Spezifischer Themenlead  

(ohne alleinige Entscheidungsbefugnisse, Grundsatzentscheide erfolgen durch Gesamtschul-

pflege) 

Thema 
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Bemerkungen 

Finanzen «Bereich Bildung» X   

  
  

Gesellschaftliche Entwicklungen (inkl. Fami-

lie, vorschulischer Bereich, Tagesstrukturen, 

etc.) 

   
X 

 

  

Gemeindebibliothek    X   

Sonderpädagogik generell   X    

Konzept «besondere Förderung»,  

Teil Begabtenförderung 
  X    

ICT/Digitalisierungskonzept 
    

X   
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Qualitätsmanagement (inkl. Projektcontrol-

ling) 

 
X 

   

  

„Watch-List“ überwachen 
   

X 
 

  

Elternmitwirkung gesamte Schule    X   

Rechtsmittelverfahren (allgemein) X 
    

  

Rechtliches Gehör (Anhörung durch SPF)  X X X X zugeteiltes SPF-Mitglied für 

seine Schule/Stufe 

       

Total zugewiesene Themenleads 2 2 3 5 2  

 

Verantwortung und politische Führung strategische Ziele der Legislaturperiode 2022/26  

Ziele (noch Arbeitstitel) 
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Bemerkungen 

Die Digitalen und Räumlichen Infrastrukturen 

erfüllen die Erwartungen hinsichtlich quanti-

tativer und qualitativer Aspekte 

    X   

Die Schule WBR bietet einen attraktiven Ar-

beitsort 
   X    

Die Schule WBR konsolidiert, festigt und 

überarbeitet bestehende Konzepte und Ab-

läufe 

 X      

Die Schule WBR beschult auf sämtlichen Stu-

fen integrativ und definiert dazu die Gren-

zen 

  X     

Weiterführung/Abschluss aller noch offene 

Teilziele Massnahmen aus der Legislatur 

18/22 

X       

Total zugewiesene Legislaturziele 1 1 1 1 1  

 

Zugeteilte Einzelthemen, Leitung von Arbeits-/Projektgruppen, Projekte oder Themen aus 

Watchlist nach Entscheid der Schulpflege zur aktiven Weiterverfolgung oder Umsetzung 

Thema 
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Bemerkungen 

Prüfen Zertifizierung nach ISO 29990 (Bil-

dung) 
    X   

Erstellung Kommunikationskonzept Schule 

WB 
X       

Qualitätsmanagement-Überprüfungsprozess 

einführen 
 X    

Zusammen mit gesamtheitli-

chem Organisationsstatut um-

setzen  

Ablauf SPF-Sitzung überdenken X       

Gesamtheitliches Organisationsstatut als 

Ganzes erstellen 
    X   

Schulwegsicherheit in Gemeinde    X    
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Arbeitsgruppe «Begleitung Umsetzung Provi-

sorium Steiacher» auf Stufe Schule 
  X   

Bildung AG inkl. allfälliger Sub-

gruppen, Einbindung EMW/SuS 

in Erarbeitung 

Arbeitsgruppe «Begleitung Umsetzung Schul-

raumplanung Steiacher» auf Stufe Schule 
    X 

Bildung AG inkl. allfälliger Sub-

gruppen, Einbindung EMW/SuS 

In Erarbeitung 

Arbeitsgruppe «Begleitung Umsetzung Schul-

raumplanung Bruggwiesen / Oberwisen» auf 

Stufe Schule 

    X 
Bildung AG inkl. allfälliger Sub-

gruppen, Einbindung EMW/SuS 

in Erarbeitung 

Überprüfung «Konzept», Einsatz von Kultur-

vermittlern 
   X  

Wie, bei was, zu welchem Auf-

wand etc. 

Total zugewiesene Themenleads 2 1 1 2 4  

 

Permanente Delegationen als Vertretung der Schule 

Thema 
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Bemerkungen 

Arbeitsgruppe Schulraumplanung und -um-

setzung (Mitglied) 
X     

gem. Beschluss Workshop 19.06.21 

noch weitere Mitglieder zu defi-

nieren bei Umsetzung Schulbau-

ten 

Baukommissionen der Gemeinde bei Schul-

raumbauten (Mitglied) 
X     

Ein zusätzlicher Einsitz der SPF muss 

im GR bewilligt werden 

Elternrat/KEO (Verbindungsperson)    X   

Jugend- und Familienkommission (Mitglied)     X  

Kunst- und Sportschule (Delegierte/r)   X    

Musikschule (Mitglied Vorstand)     X  

Schulpräsidentenkonferenz Bezirk Uster (Mit-

glied) 
X     Schulpräsidium als Mitglied 

Schulpräsidentenkonferenz Bezirk Bülach 

(Mitglied) 
X     Schulpräsidium als Mitglied 

Startbahn 29 (Mitglied)     X Vertretung Schule als Mitglied 

Startbahn 29 (Vorstandsmitglied) X     Freiwillige Einsitznahme 

Stiftungsrat Stingelin-Stiftung (Mitglied) X     Als GR zwingende Delegation 

Verband Zürcher Schulpräsidien (Mitglied) X     Schulpräsidium als Mitglied 

10. Schuljahr/Berufswahlvorbereitung   X    Verbindungsperson zu Institutio-

nen 

       

Total Delegationen 7 1 1 1 3   
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Stellvertretungsregelung Schulpflegemitglieder ab Schuljahr 2022 / 2023 

 

 

Wird vertreten durch: 
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 Bemerkungen: 

. 

Betz-Moser Uwe     X 
Wird in der SPF als Präsident ver-

treten 

Korda Olivier     X  

Ulrich Michèle    X   

Hiemann Diana   X    

Sartory Adrian  X     

 

2 Schweigepflicht 

Gemäss § 8 des Gemeindegesetzes Kanton Zürich sind Mitglieder von Gemeindeparlamenten und 

Behörden sowie Gemeindeangestellte und Private, die öffentliche Aufgaben erfüllen, über Angele-

genheiten, die sie in ihrer amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen haben, zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet.  

 

3 Ausschluss der Öffentlichkeit 

Gemäss § 43 sind die Verhandlungen von Behörden  nicht öffentlich. Auch Diskussionsinhalte und 

das Stimmenverhältnis bei Abstimmungen darf nicht an die Öffentlichkeit (Dritte) gebracht werden. 

 

4 Ausstandspflicht 

Gemäss § 42 des Gemeindegesetzes sowie § 5a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes haben Sit-

zungsteilnehmer in den Ausstand zu treten, wenn sie bei einem Beratungsgegenstand persönlich 

beteiligt, mit einem Beteiligten verwandt oder verschwägert sind, oder Vertreter einer Partei sind 

bzw. waren. 

 

5 Interessenbindungen  

Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessenbindungen gemäss § 42. Abs. 2 des Gemeinde-

gesetzes offen. Die Interessensbindungen werden veröffentlicht. 

 

6 Beschlussfassung 

Gemäss § 39 des Gemeindegesetzes (und Organisationstatut der Schulpflege) ist die Behörde be-

schlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. Stehen nach erfolgter Diskussion, die in 

der Sache hart sein darf, aber sachlich bleiben soll, mehrere Anträge einander gegenüber, so wird 

durch offenes Handmehr abgestimmt. Es ist selbsterklärend, dass sich die Minderheit der Mehrheit 

fügt. Bei gleichgeteilten Stimmen gilt derjenige Antrag als angenommen, für den das Schulpräsi-

dium gestimmt hat. Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. 

 

7 Kollegialitätsprinzip 

Der Schulpflege tritt nach aussen als Einheit auf. Dies ist nicht nur durch die Schweigepflicht, son-

dern auch durch die Kollegialität und persönliche Fairness gegeben. 

 

8 Kommunikationspolitik (Kommunikationskonzept der Schulpflege) 

Die Publikation der Verhandlungen/ Beschlüsse erfolgt jeweils durch die Abteilung Schule, d.h. 

durch den Leiter Bildung und das Schulpräsidium gemäss Kommunikationskonzept vom 7. Juni 2022. 

Die einzelnen Behördenmitglieder dürfen nicht im Namen der Schulpflege schreiben oder auftre-
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ten. Wünscht ein Behördenmitglied zu reagieren, gilt grundsätzlich der Ablauf gemäss Kommunikati-

onskonzept und es hat die Gesamtbehörde zu orientieren. In dringenden Fällen kann es an das 

Schulpräsidium gelangen. 

Kommunikationsbeauftragter der Behörde ist der Leiter Bildung. Er konsultiert bei Bedarf das Schul-

präsidium oder die Gesamtbehörde. 

 

9 Organisationsstatut  

Das aktuelle Organisationsstatut inkl. Funktionendiagramm ist den Behördenmitgliedern zugestellt, 

respektive zugängig gemacht worden. Über die wichtigsten Einzelheiten, wie Form der Einladungen 

und Sitzungen, Protokollierung etc. wurden die neuen Behördenmitglieder zusammen mit den bis-

herigen Mitgliedern, dem Leiter Bildung und der Leitung Schulsekretariat und Dienste an der Sitzung 

vom 22. Juni 2022 in einem gemeinsamen offenen Austausch vororientiert. 

BESCHLUSS 

 

1. Der Konstituierung für die Legislatur 2022 bis 2026 wird zugestimmt. Die Aufgabenverteilung er-

folgt gemäss Aufstellung.  

 

2. Dieser Beschluss ist öffentlich.  

 

3. Mitteilung an 

 Gemeinderat 

 Bezirksrat 

 Schulpflege 

 Heidi Duttweiler, Geschäftsleiterin  

 Schulleitungen mit Information an die Lehrpersonen 

 SB Abteilung Schule (Akten) 
 

 

 

 

SCHULPFLEGE 

WANGEN-BRÜTTISELLEN 

 

Schulpräsident Leiter Bildung 

  
Uwe Betz-Moser Roland Wehrli 

 

 

 
 

Versand: 05.07.2022 

 


